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Umsetzung der EU Richtlinie 2018/2001

vom 11.09.2018 

zur Förderung der Nutzung von Energie aus 

erneuerbaren Quellen



Aufgabenstellung 

Ziele der Verordnung

− „Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe, bei denen ein geringes 
Risiko indirekter Landnutzungsänderungen besteht“ Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und 
Biomasse-Brennstoffe, deren Rohstoffe im Rahmen von Systemen hergestellt wurden, bei denen die 
Verdrängungseffekte von aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen produzierten Biokraftstoffen, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen durch verbesserte Landbewirtschaftungsmethoden sowie 
den Anbau von Kulturpflanzen auf zuvor nicht für den Anbau genutzten Flächen vermieden werden, und 
die in Einklang mit den in Artikel 29 aufgeführten Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe, flüssige 
Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe hergestellt wurden; 

− Förderregelungen von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen sind so auszugestalten, dass die 
Integration von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen in den Elektrizitätsmarkt maximiert 
wird, und sichergestellt ist, dass die Produzenten erneuerbarer Energie auf die Preissignale des Marktes 
reagieren und ihre Einnahmen maximieren. 
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Entwicklung

Landw. Biomasse

Abfälle und Reststoffe

Forstw. Biomasse

Biokraftstoff für Transport

Flüss. Biokraftstoffe für Strom & Wärme

Feste Biomasse

Gasförmige Biomasse

RED I RED II



Artikel 29 (1)

Wenn Biomasse-Brennstoffe in Anlagen zur Produktion von Elektrizität, Wärme und 
Kälte oder Kraftstoffen — im Fall fester Biomasse-Brennstoffe mit einer 
Gesamtfeuerungswärmeleistung von 20 MW oder mehr und 

im Fall gasförmiger Biomasse-Brennstoffe mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung 
von 2 MW oder mehr — verwendet werden, müssen sie die in den Absätzen 2 bis 7 und 10 
festgelegten Kriterien für die Nachhaltigkeit und für Treibhausgaseinsparungen 
erfüllen. Die Mitgliedstaaten können die Kriterien für die Nachhaltigkeit und für 
Treibhausgaseinsparungen auch auf Anlagen mit geringerer Gesamtfeuerungswärmeleistung 
anwenden. 
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(2)Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe, die aus Abfällen 
und Reststoffen hergestellt werden, die nicht von forstwirtschaftlichen, sondern von 
landwirtschaftlichen Flächen stammen, werden für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe a, b und c nur berücksichtigt, wenn die Betreiber oder die nationalen Behörden 
Überwachungs- oder Bewirtschaftungspläne festgelegt haben, um einer 
Beeinträchtigung der Bodenqualität und des Kohlenstoffbestands des Bodens zu 
begegnen. Informationen darüber, wie die Beeinträchtigung überwacht und gesteuert wird, 
sind gemäß Artikel 30 Absatz 3 zu melden. 
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Kriterien nach § 29



(3) ….. dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die auf Flächen mit hohem 
Wert hinsichtlich der biologischen Vielfalt gewonnen wurden, das heißt auf Flächen, 

die im oder nach Januar 2008 folgenden Status hatten, unabhängig davon, ob die 
Flächen noch diesen Status haben: a) Primärwald und andere bewaldete Flächen, das heißt Wald und andere bewaldete 

Flächen mit einheimischen Arten, in denen es kein deutlich sichtbares Anzeichen für menschliche Aktivität gibt und die ökologischen 
Prozesse nicht wesentlich gestört sind; b) Wald mit großer biologischer Vielfalt oder andere bewaldete Flächen, die artenreich und 
nicht degradiert sind oder für die die zuständige Behörde eine große biologische Vielfalt festgestellt hat, es sei denn, es wird

nachgewiesen, dass die Gewinnung des Rohstoffs den genannten Naturschutzzwecken nicht zuwiderlief; c) ausgewiesene 
Flächen: i) durch Gesetz oder von der zuständigen Behörde für Naturschutzzwecke; 
oder ii) für den Schutz seltener, bedrohter oder gefährdeter Ökosysteme oder Arten,
die in internationalen Übereinkünften anerkannt werden oder in den Verzeichnissen zwischenstaatlicher Organisationen oder der
Internationalen Union für die Erhaltung der Natur aufgeführt sind, vorbehaltlich ihrer Anerkennung gemäß dem Verfahren des Artikels 
30 Absatz 4, sofern nicht nachgewiesen wird, dass die Gewinnung des Rohstoffs den genannten Naturschutzzwecken nicht zuwiderlief; 

d) Grünland von mehr als einem Hektar mit großer biologischer Vielfalt, das heißt: i) 
natürliches Grünland, das ohne Eingriffe von Menschenhand Grünland bleiben würde und dessen natürliche 

Artenzusammensetzung sowie ökologische Merkmale und Prozesse intakt sind, oder ii) künstlich geschaffenes Grünland, das heißt
Grünland, das ohne Eingriffe von Menschenhand kein Grünland bleiben würde und das artenreich und nicht degradiert ist und für das 

die zuständige Behörde eine große biologische Vielfalt festgestellt hat, sofern nicht nachgewiesen wird, dass 
die Ernte des Rohstoffs zur Erhaltung des Status als Grünland mit großer 
Artenvielfalt erforderlich ist. 
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Kriterien nach § 29



(4)…… dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die auf Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand gewonnen werden, das heißt auf Flächen, 

die im Januar 2008 einen im Folgenden genannten Status hatten, diesen Status aber nicht mehr 
haben:

a) Feuchtgebiete, d. h. Flächen, die ständig oder für einen beträchtlichen Teil des Jahres von Wasser bedeckt oder 

durchtränkt sind; 

b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, d. h. Flächen von mehr als einem Hektar mit über fünf Meter hohen Bäumen und 

einem Überschirmungsgrad von mehr als 30 % oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen Standort diese Schwellenwerte erreichen 
können; 

c) Flächen von mehr als einem Hektar mit über fünf Meter hohen Bäumen und einem 

Überschirmungsgrad von 10 bis 30 % oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen Standort diese Schwellenwerte erreichen können, 

sofern nicht nachgewiesen wird, dass der Kohlenstoffbestand der Fläche vor und nach der Umwandlung so bemessen ist, dass unter 

Anwendung der in Anhang V Teil C beschriebenen Methode die in Absatz 10 genannten Bedingungen erfüllt wären. Dieser 
Absatz findet keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt der Gewinnung des Rohstoffs 
die Flächen denselben Status hatten wie im Januar 2008. 
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Kriterien nach § 29



(5)…… dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die auf Flächen gewonnen werden, 
die im Januar 2008 Torfmoor waren, 

es sei denn, es wird der Nachweis dafür erbracht, dass nicht entwässerte Flächen für den 
Anbau und die Ernte dieses Rohstoffs nicht entwässert werden müssen. 
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Kriterien nach §29



(6)…. müssen zur Minderung der Gefahr, dass nicht nachhaltig produzierte 
forstwirtschaftliche Biomasse genutzt wird, die folgenden Kriterien erfüllen: 

a) in dem Land, in dem die forstwirtschaftliche Biomasse geerntet wurde, gelten nationale 
und/oder subnationale Gesetze auf dem Gebiet der Ernte und wird mittels Überwachungs- und 
Durchsetzungssystemen Folgendes sichergestellt: i) Die Erntetätigkeiten sind legal; ii) auf 
den Ernteflächen findet Walderneuerung statt; iii) Gebiete, die durch internationale oder nationale 

Rechtsvorschriften oder von der zuständigen Behörde zu Naturschutzzwecken ausgewiesen sind bzw. wurden, auch in Feuchtgebieten 
und auf Torfmoorflächen, sind geschützt; iv)bei der Ernte wird auf die Erhaltung der Bodenqualität und der biologischen Vielfalt
geachtet, um Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten; und v) durch die Erntetätigkeiten werden die langfristigen 
Produktionskapazitäten des Waldes erhalten oder verbessert; b) stehen Nachweise gemäß Buchstabe a dieses Absatzes nicht zur 
Verfügung, so finden Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe aus forstwirtschaftlicher Biomasse für die
Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c Berücksichtigung, wenn durch Bewirtschaftungssysteme auf Ebene des 
fortwirtschaftlichen Gewinnungsgebiets Folgendes sichergestellt ist: i) Die Erntetätigkeiten sind legal; ii) auf den Ernteflächen findet 
Walderneuerung statt; iii) Gebiete, die durch internationale oder nationale Rechtsvorschriften oder von der zuständigen Behörde zu 
Naturschutzzwecken ausgewiesen sind bzw. wurden, auch in Feuchtgebieten und auf Torfmoorflächen, sind geschützt, es sei denn, es
wird der Nachweis dafür erbracht, dass die Ernte des Rohstoffs diesen Naturschutzzwecken nicht zuwiderläuft; iv)bei der Ernte wird 
auf die Erhaltung der Bodenqualität und der biologischen Vielfalt geachtet, um Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten; und v) 
durch die Erntetätigkeiten werden die langfristigen Produktionskapazitäten des Waldes erhalten oder verbessert. 21.12.2018 L 
328/131 Amtsblatt der Europäischen Union DE 
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Kriterien nach § 29



(7)…… müssen den folgenden Anforderungen für Landnutzung, Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft (LULUCF) entsprechen: 

a) Das Ursprungsland oder die Ursprungsorganisation der regionalen Wirtschaftsintegration der forstwirtschaftlichen Biomasse 

i) ist Vertragspartei des Übereinkommens von Paris; 
ii) hat einen beabsichtigten nationalen Beitrag (NDC) zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) übermittelt, der Emissionen und den Abbau von Treibhausgasen durch die 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Landnutzung abdeckt und gewährleistet, dass jede Änderung des 
Kohlenstoffbestands in Verbindung mit der Ernte von Biomasse auf die Verpflichtungen des Landes zur Reduzierung 
oder Begrenzung der Treibhausgasemissionen im Sinne des beabsichtigen nationalen Beitrags angerechnet wird; oder 

iii) es bestehen nationale oder subnationale Gesetze im Einklang mit Artikel 5 des Übereinkommens von 
Paris, die im Erntegebiet gelten, um die Kohlenstoffbestände und -senken zu erhalten und zu verbessern, und die für 
Nachweise sorgen, dass die für den LULUCF-Sektor gemeldeten Emissionen nicht höher ausfallen als der 
Emissionsabbau; 

b) stehen Nachweise nach Buchstabe a dieses Absatzes nicht zur Verfügung, so finden Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und 
Biomasse-Brennstoffe aus forstwirtschaftlicher Biomasse für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a, b und c 
Berücksichtigung, wenn durch Bewirtschaftungssysteme auf Ebene des fortwirtschaftlichen Gewinnungsgebiets sichergestellt ist, dass 

die Niveaus der Kohlenstoffbestände und -senken in den Wäldern gleich bleiben oder langfristig verbessert werden. 
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Kriterien nach § 29



(10) Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen …. erzielte Minderung der 
Treibhausgasemissionen, die für die in Absatz 1 genannten Zwecke berücksichtigt wird, 
muss muss

a) bei Biokraftstoffen, im Verkehrssektor verbrauchtem Biogas und flüssigen 
Biobrennstoffen, die in Anlagen hergestellt werden, die am 5. Oktober 2015 oder davor 
in Betrieb waren, mindestens 50 % betragen; 

b) bei Biokraftstoffen, im Verkehrssektor verbrauchtem Biogas und flüssigen Biobrennstoffen, 
die in Anlagen hergestellt werden, die den Betrieb seit dem 6. Oktober 2015 bis zum 31. 
Dezember 2020 aufgenommen haben, mindestens 60 % betragen; 

c) bei Biokraftstoffen, im Verkehrssektor verbrauchtem Biogas und flüssigen Biobrennstoffen, 
die in Anlagen hergestellt werden, die den Betrieb ab dem 1. Januar 2021 aufnehmen, 
mindestens 65 % betragen; 

d) bei der Elektrizitäts-, Wärme- und Kälteerzeugung aus Biomasse-Brennstoffen in 
Anlagen, die den Betrieb zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 
2025 aufnehmen, mindestens 70 %, und in Anlagen, die den Betrieb nach dem 1. 
Januar 2026 aufnehmen, mindestens 80 % betragen. Es gilt, dass eine Anlage dann in 
Betrieb ist, wenn die physische Produktion von Biokraftstoffen, im Verkehrssektor 
verbrauchtem Biogas, und flüssigen Biobrennstoffen sowie die physische Produktion von 
Wärme, Kälte und Elektrizität aus Biomasse-Brennstoffen aufgenommen wurde. 
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Kriterien nach § 29



§ 30 Überprüfung der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien und der 
Kriterien für Treibhausgaseinsparungen 

(1)Werden Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe, oder andere Brennstoffe, die auf den Zähler gemäß Artikel 
27 Absatz 1 Buchstabe b angerechnet werden können, für die in den Artikeln 23 und 25 sowie in Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe a, b und c genannten Zwecke berücksichtigt, verpflichten die Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteilnehmer 
nachzuweisen, dass die in Artikel 29 Absatz 2 bis 7 und 10 festgelegten Nachhaltigkeitskriterien und Kriterien für 
Treibhausgaseinsparungen erfüllt sind.

Zu diesen Zwecken verpflichten sie die Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung eines 
Massenbilanzsystems, das
a) es erlaubt, Lieferungen von Rohstoffen oder Brennstoffen mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitseigenschaften und 

Eigenschaften in Bezug auf Treibhausgaseinsparungen zu mischen, z. B. in einem Container, einer Verarbeitungs- oder 
Logistikeinrichtung oder einer Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur bzw. -stätte, 

b) es erlaubt, Lieferungen von Rohstoffen mit unterschiedlichem Energiegehalt zur weiteren Verarbeitung zu mischen, sofern 
der Umfang der Lieferungen nach ihrem Energiegehalt angepasst wird,

c) vorschreibt, dass dem Gemisch weiterhin Angaben über die Nachhaltigkeitseigenschaften sowie Eigenschaften in Bezug 
auf Treibhausgaseinsparungen und den jeweiligen Umfang der unter Buchstabe a genannten Lieferungen zugeordnet sind, und 

d)vorsieht, dass die Summe sämtlicher Lieferungen, die dem Gemisch entnommen werden, dieselben Nachhaltigkeitseigenschaften in 
denselben Mengen hat wie die Summe sämtlicher Lieferungen, die dem Gemisch zugefügt werden, und dass diese Bilanz innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums erreicht wird. 

Durch das Massenbilanzsystem soll zudem sichergestellt werden, dass jede Lieferung nur einmal gemäß Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 
1 Buchstabe a, b oder c für die Berechnung des Bruttoendverbrauchs von Energie aus erneuerbaren Quellen berücksichtigt wird und 
dass Informationen dazu angegeben werden, ob für die Produktion der betreffenden Lieferung eine Förderung gewährt wurde und 
wenn ja, um welche Art von Förderregelung es sich handelte.
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(1)Für die Zwecke des Artikels 29 Absatz 10 wird die durch die Verwendung von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und 

Biomasse-Brennstoffen erzielte Treibhausgaseinsparung nach einer der folgenden 
Methoden berechnet: 

a) ist für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe in Anhang V Teil A oder Teil B und für Biomasse-Brennstoffe in Anhang VI Teil A 
ein Standardwert für die Treibhausgaseinsparung für den Produktionsweg festgelegt und ist der für diese Biokraftstoffe 
oder flüssigen Biobrennstoffe gemäß Anhang V Teil C Nummer 7 und für diese Biomasse- Brennstoffe gemäß Anhang VI Teil B 
Nummer 7 berechnete el-Wert für diese Biokraftstoffe oder flüssigen Biobrennstoffe kleiner oder gleich null, durch Verwendung 
dieses Standardwerts; 

b) durch Verwendung eines tatsächlichen Werts, der gemäß der in Anhang V Teil C für Biokraftstoffe oder flüssige Biobrennstoffe und
gemäß der in Anhang VI Teil B für Biomasse-Brennstoffe festgelegten Methode berechnet wird; 

c) durch Verwendung eines Werts, der berechnet wird als Summe der in den Formeln in Anhang V Teil C Nummer 1 
genannten Faktoren, wobei die in Anhang V Teil D oder Teil E angegebenen disaggregierten Standardwerte für einige Faktoren 
verwendet werden können, und der nach der Methode in Anhang V Teil C berechneten tatsächlichen Werte für alle anderen 
Faktoren verwendet werden; oder 

d) durch Verwendung eines Werts, der berechnet wird als Summe der in den Formeln in Anhang VI Teil B Nummer 1 genannten 
Faktoren, wobei die in Anhang VI Teil C angegebenen disaggregierten Standardwerte für einige Faktoren verwendet werden 
können, und der nach der Methode in Anhang VI Teil B berechneten tatsächlichen Werte für alle anderen Faktoren verwendet 
werden.

09.11.2021 Dr. Ing. H. Kremp 14

§ 31 Berechnung des Beitrags von Biokraftstoffen, flüssigen 
Biobrennstoffen und Biomasse- Brennstoffen zum Treibhauseffekt 



Grundfließbild
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Biomasse
Kriterien nachhaltiger 
Anbau / Bodennutzung
Abfall / Reststoff

BiomethanBiogas

BilanzierungStrom / Wärme

Massenbilanz

Herkunftsnachweis
Dokumentation und 
Rückverfolgbarkeit

Herkunftsnachweis
Dokumentation und 
Rückverfolgbarkeit
CO2 Einsparungspotential

> 0 MW FWL> 2 MW FWL
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Ablauf der Prüfung

Betreiber BGA

Vertrag mit EC 

Umweltgutachter

Güllebonus

KWK Bonus

Trockenfermentation

Landschaftspflegebonus

Einsatzstoffvergütung

Gutachten an 
Netzbetreiber

Betreiber BGA

Vertrag mit EC 

Umweltgutachter

Prüfung Nachhaltigkeit 

eingesetzter Biomasse

Nachhaltigkeitsnachweis in 

SURE

Nachhaltigkeitsnachweis an 
Netzbetreiber

Vertrag mit Agrizert GmbH

Zertifizierungsstelle REDcert

Anmeldung bei SURE

Nachhaltigkeitsnachweis im 

Portal Nabisy / SURE
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Zertifizierung gem. BioSt-NachV / SURE Standard

Landw. Erzeugerbetriebe

Input NAWARO
Selbsterklärung

Erzeuger Abfälle / Reststoffe

Input Gülle / Mist / Geflügelmist
> 10 t / Monat
Selbsterklärung

Erzeugung Biogas / 
Betreiberpflicht

Sure Standard
1101 Gruppenmanager NAWARO
1301 Gruppenmanager Abfall
2101 Ersterfasser
3401 Biogasanlage
5201 Strom aus Biogas
5202 Wärme aus Biogas
6002 Wärmehändler

Direkte Belieferung

Landhandel / Güllebörse

1101 Gruppenmanager
2101 Ersterfasser landw. Biomasse
2301 Sammler Abfälle / Reststoffe
3101 Aufbereitung / Lager

Zertifikat je Zukauf und Erzeugnisindirekte 
Belieferung



Ausblick

− Anmeldung im Portal SURE

− Kontakt zum Umweltgutachter

− Einfordern der Nahhaltigkeitsnachweise bei Lieferanten

− Grünlandflächen 2008 ???

− Internes Managementsystem ?
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